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@ Veroffentlicht am 19.03.1993

Spruch

Der Berufung wird gemaR 866 Abs4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBI Nr 57,
insoferne Folge gegeben, als die verhangte Geldstrafe von S 5.000,-- auf S 1.000,-- im Falle der Uneinbringlichkeit die
Ersatzfreiheitsstrafe von 72 Stunden auf 24 Stunden herabgesetzt wird.

Im Ubrigen Inhalt wird der Spruch des erstinstanzlichen Straferkenntnisses bestatigt.

Der Berufungswerber hat gemafd 864 Abs1 und 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 - VStG, BGBI Nr 52, S 100,-- als
Ersatz der Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens binnen 2 Wochen zu zahlen.

Innerhalb gleicher Frist ist ebenfalls der Strafbetrag von S 1.000,-- zu entrichten §59 Abs2 AVG).

Text

Mit dem im Spruch bezeichneten Straferkenntnis hat die Bezirkshauptmannschaft xx Uber den nunmehrigen
Berufungswerber eine Geldstrafe in der Héhe von S 5.000,--, wegen Ubertretung des §99 Abs3 lita iVm §20 Abs2 der
StraBenverkehrsordnung verhangt. Begriindet wurde diese Entscheidung damit, daR die
Geschwindigkeitsiiberschreitung durch ein Organ der StraBenaufsicht festgestellt worden sei, welches eine
Geschwindigkeitsstoppung auf einer ausgemessenen Wegstrecke von 206 m durchgefihrt habe, wobei Herr Z diese
Strecke in einer Zeit von 7,56 sec durchfahren habe, was einer Geschwindigkeit von 98 km/h entspreche. Auf Basis
dieser Geschwindigkeitsmessung und der diesbezlglichen Aussage des unter Wahrheitsverpflichtung stehenden
Gendarmeriebeamten musse die Begehung des angelasteten Deliktes als erwiesen angenommen werden.

Zur Bemessung der Strafhohe fihrte die Erstbehdrde aus, dal3 sie die bisherige vollkommene Straflosigkeit des
Beschuldigten als strafmildernd und keinen Umstand als straferschwerend gewertet hatte. Die in Héhe von S 5.000,--
verhangte Geldstrafe bewege sich innerhalb der Grenzen des gesetzlichen Strafrahmens und erscheine nach
Abwagung der in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgriinde, sowie der Einkommens-, Vermoégens-
und Familienverhaltnisse dem Verschulden des Bestraften angemessen.

In der fristgerecht gegen diese Entscheidung erhobenen Berufung macht der Rechtsmittelwerber durch seinen
ausgewiesenen Vertreter Mangelhaftigkeit des Verfahrens, unrichtige Beweiswirdigung, unrichtige
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Tatsachenfeststellung und unrichtige rechtliche Beurteilung geltend. Insbesonders weist er darauf hin, dal3 das
Ausmal der Uber ihn verhangten Strafe entschieden zu hoch bemessen sei.

Er habe im bisherigen Verfahren nie bestritten, dall er damals die erlaubte HOchstgeschwindigkeit moéglicherweise
Uberschritten habe, doch keineswegs in dem ihm vom Meldungsleger zur Last gelegten Ausmal3, sondern etwa nur um
ca 20 km/h. Die Messung mit einer Stoppuhr kénne ja niemals so genau, wie die Messung durch ein Radargerat sein.

DarUber hinaus ware es oft so, daR ein Gendarmeriebeamter, wenn er ein Auto herankommen sieht, welches
wahrscheinlich zu schnell fahrt, nicht gleich die Stoppuhr druckt, zumal bis zum Drucken der Stoppuhr auch eine
gewisse Reaktionszeit vergeht und sohin der Autofahrer dann in die zu messende Strecke bereits eingefahren ist,
wenn der Beamte mit der Stoppung beginnt. Andererseits kann auch am Ende der Mel3strecke bei einer handischen
Messung schon zu frih auf die Stoppuhr gedruckt werden, sodal3 sich MeR3differenzen von etwa 2 Sekunden ergeben
kénnen und der Gendarmeriebeamte, der die Messung vorgenommen hat, dann tatsachlich subjektiv der Meinung ist,
dal3 er die gefahrene Geschwindigkeit richtig gemessen habe. Eine Berlicksichtigung der von ihm aufgezeigten
MeRdifferenzen hatte aber zur Folge, dalR er zum Durchfahren der gemessenen Wegstrecke von 206 m tatsachlich
9,56 sec gebraucht haben kénnte, woraus sich nur eine Geschwindigkeit von ca 77 km/h errechne, die gut mit der von
ihm angegebenen Geschwindigkeit von etwa 70 km/h Ubereinstimme.

Daruber hinaus wolle er noch vorbringen, dal3 er bewul3t nie so schnell im Ortsgebiet fahre und bisher auch noch nie
eine Beanstandung hatte, obwohl er bereits durch 15 Jahre den Fuhrerschein besitze und taglich mit dem Auto
unterwegs sei. Ferner erscheine es ihm problematisch, warum ihn die Gendarmeriebeamten nicht angehalten hatten,

wenn er tatsachlich so schnell unterwegs gewesen sein solle, zumal sie ja zu zweit gewesen waren.

Letztendlich sei aber die Uber ihn verhdngte Geldstrafe wesentlich zu hoch bemessen, da offensichtlich nicht
berlcksichtigt wurde, dal3 er lediglich Uber ein monatliches Nettoeinkommen von knapp S 14.000,-- verfige und ihm
subjektiv die Geschwindigkeitstiberschreitung nicht zum Bewul3tsein gekommen war. Trotzdem habe er aber die
Méglichkeit der erfolgten Uberschreitung der Héchstgeschwindigkeit zugegeben und ein Gestandnis abgelegt.

Es werde deshalb der Antrag gestellt, der Berufung Folge zu geben, das Straferkenntnis dahingehend abzuandern, daf
ihm lediglich eine geringere Uberschreitung der Geschwindigkeit - als im Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft
xx vorgeworfen - zur Last gelegt und damit die Gber ihn verhangte Geldstrafe entsprechend dem Schuldgehalt und der
angefuhrten Milderungsgriinde herabgesetzt werde.

Mit Schriftsatz vom 17.03.1993 zog der Berufungswerber die Berufung wegen der Ubrigen geltendgemachten
Berufungsgriinde zur Ganze zurtick und hielt lediglich die Berufung wegen des Uber ihn verhangten Strafausmales
aufrecht.

Der Unabhéngige Verwaltungssenat im Land NO hat hiezu erwogen:

Zumal die Berufung sich nunmehr ausdriicklich nur gegen die Hohe der verhdngten Strafe richtet, ist das
Straferkenntnis in seinem unbekampften, die Schuld betreffenden Teil, bereits in Rechtskraft erwachsen, weshalb die
entscheidende Behorde einzig und allein zu Uberprifen hatte, ob die verhangte Strafe dem durch819 VStG
vorgegebenen Mal3stab entspricht:
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Gemal 819 Abs1 VStG ist die Grundlage der Bemessung der Strafe stets das Ausmald der mit der Tat verbundenen
Schadigung oder Gefahrdung derjenigen Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient und der Umstand, inwieweit
die Tat sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat.

Gemal Abs2 leg cit sind im ordentlichen Verfahren tberdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht
kommenden Erschwerungs- und Milderungsgriinde, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen,
gegeneinander abzuwagen. Unter Berlcksichtigung der Eigenheiten des Verwaltungsstrafrechtes sind die
Bestimmungen der 88 32 bis 35 Strafgesetzbuch sinngemal? anzuwenden. Auf das Ausmald des Verschuldens ist
besonders Bedacht zu nehmen, die Einkommens-, Vermdégens- und Familienverhaltnisse des Beschuldigten sind bei

der Bemessung von Geldstrafen zu berucksichtigen.

Die vom Berufungswerber Ubertretene Norm, der absoluten Begrenzung der Hochstgeschwindigkeit im Ortsgebiet auf
50 km/h ist mit einer Geldstrafe bis zu S 10.000,--, im Falle der Uneinbringlichkeit mit zwei Wochen Ersatzarrest
bedroht. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung dient dazu, gefdhrliche Verkehrssituationen, die sich im Ortsgebiet
regelmé&Rig aus der hohen Verkehrsdichte und der geringeren Ubersichtlichkeit der Verkehrslage, bedingt ebenfalls
durch das oft unachtsame Verhalten von FuBgangern beim Uberqueren der StraRe in Ortschaften immer wieder
ergeben, so gering wie moglich zu halten. Der Lenker eines Kraftfahrzeuges darf daher unter keinen Umstanden die im
Ortsgebiet zuldssige Hochstgeschwindigkeit, welche ja eigens fur die primdren Bedulrfnisse des Ortsverkehrs

geschaffen wurde, tGberschreiten.

Die vom Berufungswerber in doch ganz betréchtlichem AusmaR gesetzte Uberschreitung der zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit im Ortsgebiet kann deshalb trotz des Fehlens sonstiger nachteiliger Folgen, bedingt durch den
objektiven Unrechtsgehalt dieses Deliktes, nicht als unbedeutend angesehen werden. Es war daher eine dem
Verschulden entsprechende Strafe innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens zu verhangen. Die von der ersten Instanz
verhangte Geldstrafe (Ersatzfreiheitsstrafe) war deshalb herabzusetzen, da dem Berufungswerber zugutegehalten
werden mulB, dald er im Verlauf des gesamten Verfahrens tatsachlich nie bestritt, eine Geschwindigkeitstiberschreitung
(wenn auch nicht im angelasteten Ausmall) gesetzt zu haben, sowie er bezlglich der von ihm zugegebenen
Geschwindigkeitsuberschreitung ebenfalls Schuldeinsicht zeigte. Ferner handelt es sich bei der Feststellung einer
Geschwindigkeitsuberschreitung mittels Stoppuhr um keinen vollkommen genauen Wert, sondern nur um einen
Ungefahrwert. Etwaige Toleranzgrenzen wurden von der Behdrde |lInstanz aber nicht zugunsten des
Berufungswerbers berlcksichtigt. Ebenso hat die Berufungsbehoérde die bisher ganzliche verwaltungsstrafrechtliche
Unbescholtenheit des Rechtsmittelwerbers, sowie dessen eher niedriges Einkommen in weiterem Ausmal3 bei der
Bemessung der Strafhéhe berucksichtigt, als die Behorde |. Instanz.

Die Strafe wurde daher auf das im Spruch genannte Ausmal reduziert, wobei die entscheidende Behdrde davon
ausgeht, daR bereits diese Strafe geeignet ist, den Beschuldigten selbst von der Begehung weiterer derartiger Delikte
abzuhalten, sowie sie auch geeignet erscheint, andere Verkehrsteilnehmer von der Begehung gleichgelagerter
Verwaltungsstraftaten abzuhalten.

Von der Anberaumung einer offentlichen mandlichen Verhandlung konnte gemaf 851e Abs2 VStG abesehen werden,
da sich die Berufung nur gegen das Ausmald der verhdngten Strafe richtete und eine offentliche mundliche
Verhandlung nicht ausdrticklich beantragt wurde.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html


https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/51e
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	TE UVS Niederösterreich 1993/03/19 Senat-GF-92-196
	JUSLINE Entscheidung


